
URTEIL DES GERICHTSHOFES 
VOM 31. JANUAR 1984 1 

Graziana Luisi und Giuseppe Carbone 
gegen Ministero del Tesoro 

(Ersuchen um Vorabentscheidung, 
vorgelegt vom Tribunale Genua) 

„Unsichtbare Transaktionen — Innerstaatliche Kontrollvorschriften" 

Verbundene Rechtssachen 286/82 und 26/83 

Leitsätze 

1. Freier Dienstleistungsverkehr — Vertragsbestimmungen — Geltungsbereich — Dienst
leistungsempfänger 

(EWG-Vertrag, Artikel 59 und 60) 
2. Zahlungsbilanz — Liberalisierung des Zahlungsverkehrs — Laufende Zahlungen und 

Kapitalverkehr — Begriffe — Transfer von Banknoten — Einstufung 
(EWG-Vertrag, Artikel 67 und 106) 

3. Zahlungsbilanz — Liberalisierung des Zahlungsverkehrs — Erfaßte Währung 
(EWG-Vertrag, Artikel 106) 

4. Zahlungsbilanz — Liberalisierung des Zahlungsverkehrs — Devisentransferierungen, 
die sich auf Dienstleistungen beziehen — Beschränkungen — Aufhebung — Kontroll
maßnahmen der Mitgliedstaaten — Zulässigkeit — Grenzen 

(EWG-Vertrag, Artikel 106) 

1. Der freie Dienstleistungsverkehr 
schließt die Freiheit der Leistungs
empfänger ein, sich zur Inanspruch
nahme einer Dienstleistung in einen 

anderen Mitgliedstaat zu begeben, 
ohne durch Beschränkungen — und 
zwar auch im Hinblick auf Zahlungen 
— daran gehindert zu werden. Tou-

1 — Verfahrenssprache: Italienisch. 
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risten sowie Personen, die eine medi
zinische Behandlung in Anspruch 
nehmen, und solche, die Studien
oder Geschäftsreisen unternehmen, 
sind als Empfänger von Dienstleistun
gen anzusehen. 

2. Aus dem allgemeinen System des Ver
trages ergibt sich — und ein Ver
gleich der Artikel 67 und 106 bestätigt 
dies —, daß die laufenden Zahlungen 
Devisentransferierungen sind, die eine 
Gegenleistung im Rahmen einer die
ser Leistung zugrundeliegenden Trans
aktion darstellen, während es sich 
beim Kapitalverkehr im Sinne von Ar
tikel 67 um Finanzgeschäfte handelt, 
bei denen es in erster Linie um die 
Anlage oder die Investition des betref
fenden Betrags und nicht um die 
Vergütung einer Dienstleistung geht. 
Aus diesem Grund können Vorgänge 
des Kapitalverkehrs selbst den Grund 
für laufende Zahlungen bilden, wie 
sich den Artikeln 67 Absatz 2 und 106 
Absatz 1 entnehmen läßt. 

Der Transfer von Banknoten kann 
daher nicht als Kapitalverkehr ange
sehen werden, wenn diesem Transfer 
eine Zahlungsverpflichtung entspricht, 
die sich aus einer Transaktion auf 
dem Gebiet des Waren- oder Dienst
leistungsverkehrs ergibt. 

3. Artikel 106 verpflichtet die Mitglied
staaten, die in dieser Vorschrift ge
nannten Zahlungen in der Währung 
des Mitgliedstaats zu genehmigen, in 
dem der Gläubiger oder der Zah
lungsempfänger ansässig ist. Die Zah
lungen in der Währung eines Dritt
landes fallen somit nicht unter diese 
Vorschrift. 

4. Artikel 106 EWG-Vertrag ist wie 
folgt auszulegen: 

— Bei den Transferierungen für 
Fremdenverkehrszwecke, für Ge
schäfts- oder Studienreisen und 
für die Zwecke einer medizini
schen Behandlung handelt es sich 
auch dann um Zahlungen und 
nicht um Kapitalverkehr, wenn sie 
durch den Transfer von Bank
noten erfolgen. 

— Die Beschränkungen dieser Zah
lungen sind seit dem Ende der 
Übergangszeit beseitigt. 

— Die Mitgliedstaaten sind auch wei
terhin befugt, zu kontrollieren, ob 
Devisentransferierungen, die sich 
angeblich auf liberalisierte Zahlun
gen beziehen, nicht in Wahrheit 
für nicht genehmigte Kapitalver
kehrsvorgänge verwendet werden. 

— Diese Kontrollen dürfen keine Be
schränkungen der sich auf Dienst
leistungen beziehenden Zahlungen 
und Transferierungen auf einen 
bestimmten Betrag pro Transak
tion oder pro Zeitraum bewirken; 
ebensowenig dürfen sie sich dahin 
gehend auswirken, daß die vom 
Vertrag gewährten Freiheitsrechte 
illusorisch werden oder daß ihre 
Ausübung vom Ermessen der Ver
waltung abhängig wird. 

— Im Rahmen dieser Kontrollen 
können Pauschalgrenzen festge
legt werden, unterhalb deren kei
nerlei Kontrolle stattfindet, wäh
rend für Ausgaben, die diese 
Grenze übersteigen, die tatsäch
liche Verwendung für Zwecke des 
Dienstleistungsverkehrs zu belegen 
ist; der Pauschalbetrag darf jedoch 
nicht so festgesetzt sein, daß der 
normale Dienstleistungsstrom be
einträchtigt wird. 
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